
Die Nutzung von Werbeanzeigen in Internetsuch-

maschinen ist ein notwendiges Mittel für Online-

händler und Anbieter von Dienstleistungen, um das 

Angebot zu bewerben. 

Dabei sind jedoch auch rechtliche Rahmenbedin-

gungen zu beachten. 

Hierbei mussten sich in den letzten Jahren deut-

schen Gerichte vor allem mit der Verletzung von 

Markenrechten und des Wettbewerbsrechts be-

schäftigen. 

Dieses Whitepaper zeigt Haftungsfallen auf und 

gibt Tipps, wie rechtlichen Risiken vermindert oder 

vermieden werden kann. 

 

 

 

 

 

 

A. Markenverletzungen durch Buchung von 

identischen Keywords/Keyword-Advertising  

In einer grundlegenden Entscheidung des Bundes-

gerichtshofes (Urteil vom 13. Januar 2011, Az.: I 

ZR 125/07 – Bananabay II) hat das höchste deut-

sche Gericht die Frage der Zulässigkeit der Bu-

chung von Marken Dritter als Keyword festgelegt. 

I. Räumliche Trennung durch „Anzeige“ we-

sentliches Merkmal 

Die Richter machen deutlich, dass zunächst bereits 

durch die räumliche Trennung der beiden ver-

schiedenen Leistungen, zum einen die Trefferliste 

zum anderen die daneben oder darüber stehende 

mit „Anzeige“ deutlich gekennzeichneten AdWords-

Werbung, ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal 

gegeben ist. So äußert das Gericht (nachfolgend 

ein Zitat aus der Urteil vom 13. Januar 2011, Az.: I 

ZR 125/07 - Bananabay II): 

„…Der Verkehr, der eine Trennung der Werbung 

von der eigentlich nachgefragten Leistung aus dem 

Bereich von Presse und Rundfunk kennt, unter-

scheidet zwischen den Fundstellen in der Treffer-

liste und den als solche gekennzeichneten Anzei-

gen. Ihm ist klar, dass eine notwendige Bedingung 

für das Erscheinen der Anzeige vor allem deren 

Bezahlung durch den Werbenden ist. …“ 

 

 

Werbung in Internetsuchmaschinen 

ist unersetzlich zur Kundengewin-

nung. Aber auch hier bestehen Ge-

fahren für Abmahnungen.  
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Dies überzeugt, da diese Grundsätze dieses Tren-

nungsgebotes zum Beispiel auch in der Print- 

Werbung seit vielen Jahrzehnten ausdiskutiert ist. 

So ist auch hier in der Regel eine Werbung auch 

im redaktionellen Teil, wenn diese entsprechend 

deutlich gekennzeichnet ist, zulässig.  

 

II. AdWord darf Marke nicht und Domainamen 

des Werbenden sollte unterhalb der Anzeige 

erscheinen 

Der BGH präzisiert die Anforderungen weiter, in-

dem er auch in diesem Urteil noch einmal deutlich 

macht, dass es immer dann zulässig ist, eine sol-

che Anzeige zu schalten, - auch unter der Verwen-

dung des Keywords (Marke eines Dritten) – wenn 

die Anzeige selbst weder das Zeichen noch sonst 

einen Hinweis auf den Markeninhaber oder auf die 

von diesem angebotenen Produkte enthält und der 

angegebene Domainname auf eine andere ver-

triebliche Herkunft hinweist. 

Im Detail führt das Gericht aus (nachfolgend ein 

Zitat aus der Urteil vom 13. Januar 2011, Az.: I ZR 

125/07 - Bananabay II): 

„…Gibt ein Internetnutzer den als Schlüsselwort 

gebuchten Begriff …als Suchwort ein, erscheint 

nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die 

Anzeige der Beklagten in einem mit der Überschrift 

"Anzeigen" gekennzeichneten, deutlich abgesetz-

ten besonderen Werbeblock. Weder der Anzeigen-

text noch der aufgeführte Link "…." enthalten einen 

Hinweis auf das eingegebene Markenwort. Der 

angegebene Domain-Name ist vielmehr ausdrück-

lich mit einem anderen, als solches auch erkenn-

baren Zeichen ("….") gekennzeichnet…“  

 

 

 

Ergänzend führt das Gericht aus (nachfolgend ein 

Zitat aus der Urteil vom 13. Januar 2011, Az.: I ZR 

125/07): 

„…Eine Verbindung zwischen dem Suchwort und 

der Anzeige in der Weise, dass das mit dem 

Suchwort übereinstimmende Zeichen auf die Her-

kunft der in der Anzeige beworbenen Produkte 

oder auf wirtschaftliche Verbindungen der Unter-

nehmen hinweisen könnte, stellt der Internetnutzer 

auch nicht deshalb her, weil beim Erscheinen der 

Werbung der Suchbegriff in der Suchzeile sichtbar 

bleibt…“ 

 

Exkurs:  

In einer weiteren Entscheidung (Urteil vom 13. 

Januar 2011, Az.: I ZR 46/08) nimmt der BGH 

nochmals eine rechtliche Unterscheidung zwischen 

Metatags und Keywords vor (nachfolgend ein Zitat 

aus der Urteil vom 13. Januar 2011, Az.: I ZR 

46/08): 

„..Eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion 

kann anzunehmen sein, wenn ein als Suchwort 

verwendetes verwechslungsfähiges Zeichen als 

Metatag im HTML-Code oder auch in "Weiß-auf-

Weiß-Schrift" auf der Internetseite dazu benutzt 

wird, das Ergebnis des Auswahlverfahrens in Ges-

talt der Trefferliste einer Internetsuchmaschine zu 

beeinflussen und den Nutzer auf diese Weise zu 

der Internetseite des Verwenders zu führen (BGH, 

Urteil vom 18. Mai 2006 I ZR 183/03, BGHZ 168, 

28 Rn. 17 - Impuls; Urteil vom 18. Februar 2007 I 

ZR 77/04, GRUR 2007, 784 Rn. 18 = WRP 2007, 

1095 - AIDOL)….“ 
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Zudem nimmt das Gericht eine zutreffende Unter-

scheidung zwischen Trefferlisten in Internetsuch-

maschinen und bezahlten Werbeanzeigen vor  

(nachfolgend ein Zitat aus der Urteil vom 13. Janu-

ar 2011, Az.: I ZR 46/08): 

„…Bei den Ergebnissen der Trefferliste wird für 

den Internetnutzer in der Regel nicht hinreichend 

deutlich, ob der Verwender eines mit einer ge-

schützten Marke übereinstimmenden Metatags, 

der identische oder ähnliche Produkte anbietet, im 

Verhältnis zum Markeninhaber Dritter oder viel-

mehr mit diesem wirtschaftlich verbunden ist. Es 

besteht die Gefahr, dass der Internetnutzer das 

Angebot in der Trefferliste auf Grund der dort ge-

gebenen Kurzhinweise mit dem Angebot des Mar-

keninhabers verwechselt und sich näher mit ihm 

befasst (vgl. BGHZ 168, 28 Rn. 19 - Impuls; BGH, 

Urteil vom 22. Januar 2009 - I ZR 30/07, GRUR 

2009, 500 Rn. 15 = WRP 2009, 435 - Beta Lay-

out)…“ 

 

Tipp:  

Sollten Sie die Verwendung einer geschützten 

Marke eines Mitbewerbers als Keyword planen, 

so muss 

·  die erreichte AdWord-Anzeige aus-
drücklich als Anzeige gekennzeichnet 
sein und sich von der Trefferliste der 
Suchergebnisse deutlich abheben und  

·  die AdWord-Anzeige selbst die Marke 
nicht enthalten und  

·  Ihre Internet-Domain unterhalb der 
Werbeanzeige genannt werden 

 

 

 

 

 

 

B. Verletzungen von geschützten Unterneh-

menskennzeichen durch Buchung von Key-

words/ Keyword-Advertising  

Die Nutzung von Unternehmenskennzeichen (z.B. 

Firmennamen, einprägsamen Bestandteilen von 

Firmennamen, Internet-Domains)) als Keyword ist 

durch den Bundesgerichtshof bereits im Jahr 2009 

abschließend entschieden worden. 

 

In einer Entscheidung (Urteil vom 22.01.2009, Az.: 

I ZR 30/07 – Beta-Layout) hatte der BGH folgen-

den Sachverhalt zu entscheiden (Zitat aus Urteils-

gründen der Entscheidung vom 22.01.2009, Az.: I 

ZR 30/07 – Beta-Layout): 

„Die Beklagte führt die Firma „Beta Layout GmbH“. 

Ebenso wie die Klägerin stellt sie Leiterplatten her 

und vertreibt diese über das Internet. Die Klägerin 

meldete den Begriff „Beta Layout“ bei der Internet-

suchmaschine Google als sogenanntes Schlüssel-

wort (Keyword) für ihr Unternehmen an. Dies hatte 

zur Folge, dass bei Eingabe dieses Begriffs durch 

einen Internetnutzer in die Suchmaske der Such-

maschine Google rechts neben der Trefferliste 

unter der Rubrik „Anzeigen“ eine Werbeanzeige 

der Klägerin eingeblendet wurde (AdWord-

Anzeige). In der Anzeige selbst wurde das Zeichen 

„Beta Layout“ nicht verwendet. Neben dem Hin-

weis auf das Warenangebot der Klägerin für „PCB-

Leiterplatten-PWB“ war ein elektronischer Verweis 

(Link) zu ihrem Internetauftritt unter der Adresse 

www.microcirtec.de geschaltet…“ 
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Der Bundesgerichtshof sah in diesem Vorgehen 

keine Verletzung des Rechts der Klägerin an dem 

Unternehmenskennzeichen und begründete dies 

wie folgt (Leitsatz der Entscheidung vom 

22.01.2009, Az.: I ZR 30/07 – Beta-Layout): 

 

„Wird ein mit einem fremden Unternehmenskenn-

zeichen übereinstimmender Begriff bei einer Inter-

netsuchmaschine als sogenanntes Schlüsselwort 

(Keyword) angemeldet, so kann eine Verwechs-

lungsgefahr zwischen dem Schlüsselwort und dem 

geschützten Kennzeichen zu verneinen sein, wenn 

bei Eingabe des Begriffs durch einen Internetnut-

zer auf der dann erscheinenden Internetseite 

rechts neben der Trefferliste unter einer Rubrik mit 

der Überschrift „Anzeigen“ eine Werbeanzeige des 

Anmelders des Schlüsselworts eingeblendet wird, 

in der das geschützte Zeichen selbst nicht verwen-

det wird…“ 

 

Ein Wettbewerbsverstoß wurde durch den BGH 

zutreffend auch verneint. 

 

Tipp:  

Sollten Sie die Verwendung eines Unterneh-

menskennzeichens eines Mitbewerbers als 

Keyword planen, so  

·  muss die erreichte AdWord-Anzeige 
ausdrücklich als Anzeige gekennzeich-
net sein und sich von der Trefferliste 
der Suchergebnisse deutlich abheben 
und  

·  die AdWord-Anzeige selbst darf das Un-
ternehmenskennzeichen keinesfalls 
enthalten. 

 

 

 

 

C. Markenverletzung bei Nutzung beschreiben-

der Angaben als Keyword/ Keyword-

Advertising  

Ebenfalls am 22. Januar 2009 hat der BGH in einer 

Entscheidung (I ZR 139/07 - PCB-POOL) die Fra-

ge entschieden, ob eine Verletzung von Marken-

rechten durch die Buchung eines Teils einer ge-

schützten Marken, die nur eine beschreibende 

Angabe enthält, als Keyword zum Marketing in 

Internetsuchmaschinen vorliegen kann. 

Das Gericht verneinte eine Markenrechtsverlet-

zung, da eine beschreibende Angabe auch nicht 

über den Markenschutz monopolisiert werden 

kann. 

Der Bundesgerichtshof sah in diesem Vorgehen 

keine Verletzung des Rechts der Klägerin an dem 

Unternehmenskennzeichen und begründete dies 

wie folgt (Leitsatz der Entscheidung vom 

22.01.2009; I ZR 139/07 - PCB-POOL): 

„Wird bei einer Internetsuchmaschine eine Be-

zeichnung, die von den angesprochenen Ver-

kehrskreisen als eine beschreibende Angabe über 

Merkmale und Eigenschaften von Waren verstan-

den wird (hier: „pcb“ als Abkürzung von „printed 

circuit board“), als sogenanntes Schlüsselwort 

(Keyword) angemeldet, ist eine kennzeichenmäßi-

ge Verwendung zu verneinen, wenn bei Eingabe 

einer als Marke geschützten Bezeichnung durch 

einen Internetnutzer (hier: „pcb-pool“) auf der dann 

erscheinenden Internetseite rechts neben der Tref-

ferliste unter einer Rubrik mit der Überschrift „An-

zeigen“ eine Werbeanzeige des Anmelders des 

Schlüsselworts eingeblendet wird, in der das ge-

schützte Zeichen selbst nicht verwendet wird.“ 
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Tipp:  

Sollten Sie die Verwendung eines beschreiben-

den Teils eines geschützten Kennzeichens ei-

nes Mitbewerbers als Keyword planen, so muss 

·  muss die erreichte AdWord-Anzeige 
ausdrücklich als Anzeige gekennzeich-
net sein und sich von der Trefferliste 
der Suchergebnisse deutlich abheben 
und  

·  die AdWord-Anzeige selbst darf die be-
schreibende Angabe keinesfalls enthal-
ten. 

 

D. Markenverletzung bei Buchung bekannter 

Marken als Keyword  

Auch bekannte Marken können als Keyword ge-

nutzt werden.  

Denn: Der EuGH verneint einen grundsätzlichen 

umfassenden Schutz und entscheidet positiv für 

werbende Unternehmen 

Dies ist das Fazit einer aktuellen Entscheidung des 

Europäischen Gerichtshofes (Urteil vom 22. Sep-

tember 2011, Az.: C- 323/09) zur Frage der Verlet-

zung von Markenrechten durch die Buchung einer 

Marke im Rahmen der Werbung in Internetsuch-

maschinen. 

Zu entscheiden hatte das Gericht die Frage, ob 

eine Verletzung einer bekannten Marke auch dann 

vorliegt, wenn dies durch ein Unternehmen, das 

nicht Markeninhaber ist, als KeyWord genutzt wird. 

 

Das Gericht äußert sich wie folgt: 

 

 

 

 

 

„Dagegen darf der Inhaber einer bekannten Marke 

es u. a. nicht verbieten, dass Mitbewerber anhand 

von dieser Marke entsprechenden Schlüsselwör-

tern eine Werbung erscheinen lassen, mit der, 

ohne eine bloße Nachahmung von Waren oder 

Dienstleistungen des Inhabers dieser Marke anzu-

bieten, ohne eine Verwässerung oder Verunglimp-

fung herbeizuführen und ohne im Übrigen die 

Funktionen der bekannten Marke zu beeinträchti-

gen, eine Alternative zu den Waren oder Dienst-

leistungen ihres Inhabers vorgeschlagen wird…“ 

 

Im Klartext bedeutet dies, dass immer dann, wenn 

im Rahmen der durch das KeyWord produzierten 

Werbeanzeige klar und deutlich der Werbende 

erkennbar wird, ein wesentlicher Aspekt gegen 

eine Markenverletzung geschaffen wurde. Nach 

Ansicht der Richter sei dann  auszuschließen, dass 

der Internetnutzer davon ausgeht, die Werbean-

zeige stamme von dem Markeninhaber. 

Hinzukommen muss noch, dass keine Nachah-

mung im Waren- oder Dienstleistungsangebot er-

folgt und dass vor allem das Image der Marke nicht 

beeinträchtigt wird. Dies kann z.B. dann der Fall 

sein, wenn die bekannte Marke durch die Verwen-

dung als KeyWord ihre Funktion als Marke verliert 

und somit zu einem Gattungsbegriff für die ange-

botenen Waren oder Dienstleistungen wird oder 

aber wenn die als Keyword verwendete Marke im 

Rahmen der Darstellung des AdWords verun-

glimpft wird. Wann dies der Fall ist, hängt letztend-

lich von der konkreten Ausgestaltung und Nutzung 

der Marke als Keyword ab und ob z.B. viele Unter-

nehmen hier eine Nutzung vornehmen. 

 

 



 

6 
 

 

E. Werbeanzeigen & Wettbewerbsrecht  

Die Werbung in Internetsuchmaschinen kann für 

den Anbieter von Waren und Dienstleistungen über 

das Internet auch die Buchung von bezahlten Wer-

beanzeigen bedeuten. 

Jedoch ist auch hier Vorsicht geboten.  

Der Inhalt solcher Werbeanzeigen darf selbst nicht 

unrichtig oder eine „dreiste Lüge“ sein.  

Ist dieser der Fall, so kann selbst eine nachträgli-

che Aufklärung auf der Startseite eines Online-

shops eine Irreführung nicht mehr beseitigen. So 

zumindest das OLG Hamm in einem einstweiligen 

Verfügungsverfahren (Urteil vom 04.Juni 2009. Az.: 

4 U 19/09).  

Ob dieser Ansicht von anderen Gerichten gefolgt 

wird, ist unklar und bis zu einer endgültigen Ent-

scheidung durch den Bundesgerichtshof, sollten 

werbende Unternehmen immer auf den Inhalt der 

AdWord-Anzeigen achten und darauf, dass diese 

nach Möglichkeit keine unzutreffenden Aussagen 

enthalten. 

Dies zeigt auch eine Entscheidung des Landgericht 

Frankfurt am Main (Urteil vom 4. März 2011, Az.: 

3-12 O 147/10). 

Im Rahmen einer AdWord-Anzeige wurde eine 

Dienstleistung mit einer kostenpflichtigen 0900-

Rufnummer beworben und mit einem Sternchen-

hinweis versehen. Die Aufklärung zu diesem 

Sternchenhinweis erfolgte jedoch erst am Ende der 

Internetseite, die über den Link im AdWord erreicht 

werden konnte. 

 

Dies war nach Ansicht des Gerichts zu spät und 

stellte mithin einen Wettbewerbsverstoß gegen § 

66a TKG  

 

(nachfolgend ein Zitat aus dem Urteil vom 4. März 

2011, Az.: 3-12 O 147/10): 

„..Auch der Sternchenhinweis in der Google Ad-

Words Anzeige und das gleichgestaltete Angebot 

auf der Homepage der Beklagten verstoßen gegen 

die Anforderungen des § 66 a TKG und insbeson-

dere gegen das Unmittelbarkeitserfordernis. Satz 1 

dient der Herstellung von Preistransparenz für den 

Verbraucher. Satz 2 und 3 enthalten Konkretisie-

rungen dieser Zielsetzung, um die in der Vergan-

genheit zahlreich vorgekommenen Umgehungs-

versuche zu vermeiden. Durch Satz 2 soll insbe-

sondere verhindert werden, dass die Angabe des 

Preises in kaum lesbarer oder versteckter Form 

erfolgt. Ein Sternchenhinweis trägt dem Unmittel-

barkeitserfordernis keine Rechnung. 

Die Beklagte gibt auf ihrer Homepage die Ruf-

nummer ihrer telefonischen Rechtsberatung und 

den Preis aus dem Festnetz mit einem Sternchen 

versehen an. Die Auflösung des Sternchens mit 

dem Hinweis auf eventuell abweichende Mobil-

tunkpreise erfolgt erst am Ende der Seite, nach-

dem die Seite heruntergescrollt wurde. Dies stellt 

keinen unmittelbaren Zusammenhang mehr dar. 

Entgegen der Ansicht der Beklagten ist es dem 

Verbraucher nicht zuzumuten, die ganze Seite 

nach einer vollständigen Preisinformation durchzu-

suchen. Zwar sind Sternchenkennzeichnungen 

nicht ungewöhnlich. Trotzdem wäre es eine Umge-

hung des gesetzgeberischen Willens, wenn hier 

der Wortlaut der Bestimmung des § 66 a S. 2 TKG 

nicht beachtet würde. Auch die Homepage der 

Beklagten entspricht damit nicht den Vorgaben des 

§ 66 a TKG…“ 
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Achten Sie also für den Inhalt der bezahlten Wer-

beanzeigen auf die Vollständigkeit und den Inhalt. 

 

F. Fazit  

Unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben ist die 

Werbung in Internetsuchmaschinen problemlos 

möglich. 

Weitere Informationen hierzu erteilt Ihnen gerne: 

 

Herr Rechtsanwalt Rolf Albrecht: 

albrecht@volke2-0.de 

Fon: 02306/75684-0 

Fax: 02306/75684-11 

 

 

Der Autor, Herr Rechtsanwalt Rolf Albrecht ist, wie 

alle Anwälte der Kanzlei volke2.0, ausschließlich 

auf den Gewerblichen Rechtsschutz (Wettbe-

werbs-, Marken-, Gebrauchs-, Geschmacksmuster- 

und Patentrecht) im Internet und das IT-Recht spe-

zialisiert. Das Team von volke2.0 steht Ihnen gerne 

auch für weitere Fragen rund um diese Rechtsge-

biete zur Verfügung. 

 

Bitte beachten Sie, dass dieses Whitepaper lediglic h zur 

Information und Orientierung in dem entsprechenden Be-

reich des Rechts dient. Das Dokument kann nur als H ilfe-

stellung verwendet werden. Im konkreten Einzelfall sollte 

eine rechtliche Beratung durch einen Rechtsanwalt i n An-

spruch genommen werden. Dieses Whitepaper ist nicht  

dazu gedacht, eine anwaltliche Beratung zu ersetzen . Eine 

Haftung kann daher nicht übernommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 


